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1. Informationen über den Beginn der Abmarkungs- und Vermessungsarbeiten 

Flurneuordnung und Dorferneuerung Illenschwang 3  
Gemeinde Wittelshofen, Landkreis Ansbach 

 

Ansbach, im April 2024 

Informationen 
über den Beginn der Abmarkungs- und Vermessungsarbeiten 

Die Teilnehmergemeinschaft (TG) Illenschwang 3 befindet sich mitten im Umsetzungsprozess was 
die Baumaßnahmen in der Flur (Wegebau) betrifft. Da zudem ein Großteil des Wegenetzes im Ver-
fahren unverändert erhalten bleibt, kann parallel zum weiteren Ausbau das Flurbereinigungsgebiet 
sukzessive abgemarkt und vermessen werden. 

Bei den Arbeiten, die ca. ab 13.05.2024 beginnen werden, können auch Grundstückseigentümer und 
deren Angehörige mithelfen. Falls Sie daran Interesse haben, melden Sie sich bitte bei dem örtlichen 
Wegbaumeister, Herrn Gerhard Büringer (Tel.: 09853/988), oder dem örtlich Beauftragten, Herrn 
Günther Harich (Tel.: 09853/924), welche die Arbeitseinteilung übernehmen werden. 

Die Vergütung der Arbeitsleistung beträgt 12,15 €/Stunde. Diese sogenannten Hand- und Spann-
dienste bieten deshalb eine adäquate Möglichkeit, um das auf den Grundstückseigentümern lastende 
Beitragssoll (teilweise) abzuarbeiten. Hierbei können zum Beispiel auch die Kinder für ihre/n Va-
ter/Mutter, oder der Rentner/die Rentnerin für ihren Hofnachfolger tätig werden. 

Zunächst werden in der Flur sämtliche Straßen, Wege und Gräben soweit notwendig und noch nicht 
geschehen mit Grenzsteinen – meist Granitsteinen – vermarkt. Die zusätzliche Kennzeichnung mit 
Pflöcken erleichtert es, die Grenzsteine später bei der Vermessung und bei der Absteckung der neuen 
Grundstücke rasch wieder aufzufinden. 

Eine Abmarkung der Ortslage erfolgt aktuell noch nicht. Hierüber wird zu gegebener Zeit gesondert 
aufgeklärt und informiert. 

Die Arbeiten vor Ort werden verschiedene Beschäftigte des ALE Mittelfranken (Mfr.) leiten, wenden 
Sie sich bei Fragen bitte unmittelbar an sie oder den Vorsitzenden der TG Illenschwang 3. 
An dieser Stelle wird auf das Betretungsrecht nach § 35 Abs. 1 des Flurbereinigungsgesetzes hinge-
wiesen, welches den Mitarbeitern des ALE Mfr. erlaubt, Grundstücke zu betreten und die nach ihrem 
Ermessen erforderlichen Arbeiten darauf durchzuführen. 

Anschließend werden Messgruppen des ALE Mfr. die Grenzzeichen und die mit Pflöcken gekenn-
zeichneten topographischen Gegebenheiten vermessen. 
Aus den Ergebnissen der Vermessung können der Flächenbedarf für die Straßen, Wege und Gräben 
usw. sowie die Größe der späteren Feldzuteilungen errechnet werden. Es ist deshalb wichtig, die 
Grenzzeichen und die Pflöcke zu schonen. 

Bezüglich der Abmarkung und Vermessung hängt an der Anschlagtafel in Illenschwang eine Bekannt-
machung aus. 
Um deren Beachtung wird gebeten. 

Mit freundlichen Grüßen 

gez. 
Thomas Himml 
Vorsitzender des Vorstandes der TG Illenschwang 3  
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2. Straßensperrung Wittelshofen 

Die Sperrung der Straße AN 49 (Straße Richtung Ehingen) in Wittelshofen von der Einmündung in 
die St 2218 bis zum Ortsausgang aufgrund von Straßen- und Tiefbauarbeiten dauert voraussichtlich 
bis zum 15.08.2024. 

3. Stellenausschreibung Römerpark Ruffenhofen 

Der Zweckverband Römerpark Ruffenhofen sucht zur Unterstützung des Hausmeisters eine hand-
werklich und technisch versierte Person (w/m/d) für Hausmeistertätigkeiten im LIMESEUM zum 
nächstmöglichen Zeitpunkt. Das Aufgabengebiet umfasst Arbeiten inner- und auch außerhalb des 
LIMESEUMS.  

Das Beschäftigungsverhältnis erfolgt auf geringfügiger Basis (Minijob) mit einer wöchentlichen Ar-
beitszeit von 5 Stunden. Die Vergütung mit den üblichen Sozialleistungen erfolgt nach den Richtlinien 
des Tarifvertrags des öffentlichen Dienstes (TVöD).  

Schriftliche Bewerbungen richten Sie bitte bis 21. Mai 2024 an den Römerpark Ruffenhofen, Ruffen-
hofen 1, 91749 Wittelshofen, z. Hd. Herrn Dr. Pausch. Für Informationen, bzw. Rückfragen steht 
Ihnen ebenfalls Herr Dr. Pausch unter Tel. Nr. 09854 / 97 99 243 gerne zur Verfügung. 

4. Fundsache 

Auf dem Gehweg „Westhang 2“ in Wittelshofen wurde ein Schlüssel gefunden. Er kann in der Ge-
meindekanzlei in Wittelshofen zu den üblichen Sprechzeiten abgeholt werden. 

5. Befüllungen von Swimmingpools 

Aufgrund von Warnungen und Vorgaben zur Trinkwasserhygiene seitens des Normgebers muss die 
Befüllung privater Swimmingpools über die Hauswasserinstallation erfolgen. 

Gründe hierfür sind die Gewährleistung der Trinkwasserqualität, die über das Hydrantennetz mittels 
Feuerwehrarmaturen und –schläuchen nicht gegeben ist. Zudem wird dadurch die aufwendige Instal-
lation von Systemtrennern vermieden, was neben der verwaltungsmäßigen Erfassung der Wasser-
menge zusätzliche Kosten und zeitlichen Aufwand erzeugen würde. Die Versickerung von Poolwas-
ser in den Untergrund ist aus wasserwirtschaftlicher Sicht nicht erlaubt. Bei dem in der Regel mit 
Chemikalien aufbereiteten Wasser handelt es sich um Abwasser, das der Kanalisation und Kläran-
lage zugeführt werden muss. So ist auch die Gebühr für Abwasser mit zu erfassen und zu entrichten. 

6. Grundsteuermessbescheide 

Derzeit werden aufgrund der abgegebenen Grundsteuererklärungen neue Grundsteuermessbe-
scheide vom Finanzamt zugestellt. Diese betreffen die Hauptveranlagung ab 01.01.2025. Deshalb 
werden auf Basis dieser Bescheide von der Gemeinde neue Grundsteuerbescheide ab 2025 ver-
sandt. Die Messbescheide des Finanzamts sind Grundlage für diese Veranlagung.  

Wir weisen darauf hin, dass Einsprüche gegen den Grundsteuermessbescheid, wenn notwendig, um-
gehend beim Finanzamt eingelegt werden müssen, nicht erst gegen den Grundsteuerbescheid der 
Gemeinde. Fehlerhafte Veranlagungen können nur vom Finanzamt berichtigt werden. 

7. Informationen zur Europawahl am 09.06.2024 

Mit diesem Mitteilungsblatt erhalten Sie die Bekanntmachung zu der anstehenden Wahl.  

8. Informationen der ILE-Region hesselberg I limes  

Informationen zum Thema ärztliche Versorgung im ländlichen Raum erhalten Sie in der Anlage die-
ses Mitteilungsblattes.  

 
 

gez.  
Leibrich 
1. Bürgermeister 
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Nichtamtlicher Teil 

 

1. Freiwillige Feuerwehr Wittelshofen lädt zum Floriansfest ein 

Die Freiwillige Feuerwehr Wittelshofen lädt am 09. Mai 2024 zum diesjährigen Floriansfest ins Gerä-
tehaus ein.  

Wie jedes Jahr geht es um 9:30 Uhr mit einem evangelischen Gottesdienst los. Anschließend wird 
den ganzen Tag mit Getränken und Essen vom Grill für das leibliche Wohl gesorgt. Für die Stimmung 
wird ebenfalls bestens gesorgt sein.   

Auf Ihr Kommen freut sich die Freiwillige Feuerwehr Wittelshofen. 

2. ZUMBA-Kurse 

Zumba® Kurs in Wittelshofen 
Tauche ein in die mitreißende Welt des Zumba! Unser Zumbakurs bietet eine dynamische Mischung 
aus lateinamerikanischer Musik, Tanz und Fitness, die Spaß macht und gleichzeitig Kalorien ver-
brennt. Egal, ob du ein erfahrener Tänzer oder ein Anfänger bist – komm vorbei und tanze dich fit in 
unserem Zumbakurs! 
ZUMBA-KURS in Wittelshofen (6 Termine)  
Wann? dienstags von 19:15 - 20:10 Uhr, Start: 07.05.2024 - 25.06.2024  
Wo? Turnhalle - Wittelshofen 
Gebühr: 42 € 

Zumbini – Kinder von 0 bis 3 Jahren 
Tauchen Sie mit Ihrem Kind ein in eine neue Welt aus Musik und Bewegung und lassen Sie sich von 
Liedern auf Spanisch, Deutsch und Englisch mitreißen. Es werden unterschiedliche Instrumente aus-
probiert und der eigene Körper durch das Tanzen erlebt. Die altersgemischte Gruppe ermöglicht es, 
dass die Großen und die Kleinen voneinander und miteinander lernen. Vor allem aber stärkt es die 
Bindung zwischen Ihnen und Ihrem Kind durch das gemeinsame Tanzen und regt auf natürliche 
Weise zum Lernen an. 

• ZUMBINI-KURS in Wittelshofen (6 Termine) 
Wann? montags von 16:00 - 16:45 Uhr, Start: 06.05.2024  
Wo? Turnhalle – Wittelshofen 
Gebühr: 36 € 

• ZUMBINI-KURS in Röckingen (6 Termine)  
Wann? freitags von 09:15 - 10:00 Uhr, Start: 03.05.2024 - 21.06.2024  
Wo? Alte Schule - Röckingen  
Gebühr: 36 € 

Kursleitung: Amada Hüttner-Torres, Anmeldungen per WhatsApp Nachricht: 015 16 15 64 336 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Redaktionsschluss für das nächste Mitteilungsblatt ist Mittwoch, 15.05.2024 

Beiträge für das Mitteilungsblatt bitte an poststelle@vg-hesselberg.de 

mailto:poststelle@vg-hesselberg.de








 

 

April 2024 

Die ILE-Region hesselberg I limes 

Mit der Integrierten Ländlichen Entwicklung (ILE) unter-

stützen und begleiten die Ämter für Ländliche Entwicklung 

ländliche Gemeinden, die sich freiwillig zusammenschlie-

ßen, um gemeinsam eine zukunftsorientierte und lebens-

werte Region zu gestalten. Die zunächst für zwei Jahre 

vergebene Umsetzungsbegleitung, sowie auch das Inte-

grierte Ländliche Entwicklungskonzept werden vom Amt 

für Ländliche Entwicklung Mittelfranken gefördert. 

Kommunen und Ärzte im Austausch 

für die medizinische Versorgung im 

ländlichen Raum  

Bereits seit vielen Jahren beschäftigen sich die Mitglieds-

gemeinden der ILE hesselberg | limes mit der Frage, wie 

die hausärztliche Versorgung auf dem Land sichergestellt 

werden kann. Die Frage nach dem nächstgelegenen 

Hausarzt spielt für viele Dorfbewohner eine große Rolle, 

denn gerade ältere Menschen aber auch Familien mit klei-

nen Kindern müssen häufiger einen Arzt aufsuchen. Doch 

leider wird die „Spezies Landarzt“ – ein Arzt, der für die 

Bewohner des Dorfes immer ein offenes Ohr hat, zu jeder 

Tages- und Nachtzeit erreichbar ist und seine Patienten 

über Jahrzehnte begleitet – immer seltener. So stehen ak-

tuell viele Mediziner auf dem Land kurz vor dem Ruhe-

stand und suchen händeringend Nachfolger, die sich nur 

schwer finden lassen. Aber woran liegt das? Und was 

können die Gemeinden tun?  

Die Bürgermeister der ILE-Region wollten es aus erster 

Hand erfahren und luden im vergangenen November alle 

Hausärztinnen und Hausärzte der Region und darüber 

hinaus zu einem Austausch ein. Ziel war es, aktuelle Be-

darfe zu erfassen und ein gegenseitiges Verständnis zu 

schaffen. Der Einladung waren rund 20 Personen gefolgt, 

darunter langjährige Betreiber von Arztpraxen aus der 

Region. Mit dabei waren außerdem Oliver Legler vom 

Kommunalbüro für ärztliche Versorgung des Landesamts 

für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit (LGL) und 

Christina Löhner von der Gesundheitsregion Plus.  

 

 

In der Diskussion wurden einmal mehr die großen Heraus-

forderungen auf beiden Seiten deutlich. Oft kommt der 

Wunsch aus der Bevölkerung, die Gemeinden mögen 

doch mehr für die ärztliche Versorgung tun, gleichzeitig 

sind die Möglichkeiten sowohl bei den Gemeinden als 

auch bei den Medizinern zur Anwerbung potenzieller 

Nachfolger begrenzt. 

Schuld ist die neue Work-Life-Balance? 

Nicht nur. Der Mangel liegt in verschiedenen Faktoren be-

gründet. Zum einen tatsächlich in der Lebensvorstellung 

junger Mediziner, die feste Arbeitszeiten mit mehr Freizeit 

einfordern, der Scheu vor der Übernahme nicht mehr zeit-

gemäß ausgestatteter Praxen und damit voraussichtlich 

hohen Investitionskosten oder der Befürchtung der Part-

ner oder die Partnerin könne auf dem Land keinen Job 

finden. Dazu kommt, dass faktisch auch ein zahlenmäßi-

ger Mangel an Allgemeinmedizinern herrscht: So wählen 

nur etwa 10 Prozent der Mediziner in Deutschland diese 

Fachrichtung bei der Ausbildung.  

Was können Kommunen tun? 

Die Handlungsmöglichkeiten von Kommunen sind einge-

schränkt. Eine direkte – oder auch indirekte – Förderung 

von Arztpraxen ist haushaltsrechtlich ausgeschlossen. 

Allgemein gesehen müssen Landgemeinden zunächst at-

traktiv als Lebensstandort sein. Das betrifft das gesamte 

private Lebensumfeld, aber auch die Möglichkeit für Part-

ner oder Partnerinnen von Medizinern in der Nähe eben-

falls einen attraktiven Arbeitsplatz zu finden. Standortmar-

keting spielt also eine entscheidende Rolle. 

Natürlich können Kommunen prinzipiell den Erhalt oder 

die Ansiedlung einer Arztpraxis dadurch unterstützen, in-

dem sie Betreiber werden oder Gesellschafter in einer Be-

treibergesellschaft. Kommunen investieren dann direkt 

oder indirekt durch die Betreibergesellschaft in eine Pra-

xis oder ein Medizinisches Versorgungszentrum (MVZ). 

Ein oder mehrere Ärztinnen und Ärzte werden dann an-

gestellt und führen die Praxis. Ein Beispiel dafür ist das 

MVZ in Burgbernheim. Dieses Modell erfordert allerdings 

eine hohe Investitionsbereitschaft und der allgemeine 

"Hausärzte-Mangel“ ist dadurch noch nicht behoben. Es 

bleibt also auch in diesem Fall die Herausforderung, einen 

oder gar mehrere Mediziner zu finden, die vor Ort leben 

und arbeiten möchten. 



 

 

 

Wie funktioniert das mit der Bedarfsplanung? 

Die Zählung für die Bedarfsplanung erfolgt nach einem 

Arzt-Einwohner-Verhältnis: Für jede Arztgruppe und je-

den Planungsbereich wird über die sogenannte Verhält-

niszahl das Soll-Verhältnis zwischen Ärzten und Einwoh-

nern definiert. Die Verhältniszahl legt fest, für wieviele Ein-

wohner ein Arzt vorhanden sein muss. Ist das um die Al-

tersstruktur der Einwohner eines Planungsbereiches kor-

rigierte Arzt-Einwohner-Verhältnis erfüllt, liegt der Versor-

gungsgrad bei 100%. Der Versorgungsgrad zeigt also 

das Verhältnis der aktuell tätigen Ärzte (Ist-Zustand) zu 

den laut Bedarfsplanungsrichtlinie im Planungsbereich 

benötigten Ärzten (Soll).  

Welche Unterstützungen gibt es? 

Es gibt zahlreiche Projekte und Programme, mit denen 

Länder, Kreise und Kommunen für den Beruf des Land-

arztes werben (z.B. die Kampagne „Ärzte schnuppern 

Landluft“ oder Aktivitäten der Gesundheitsregion Plus) 

und bestehende wie auch werdende Ärzte unterstützen – 

sei es im Studium, während der Facharztausbildung oder 

bei der Praxisgründung und -führung. Spannende Bei-

spiele aus der Praxis zeigen, dass Gemeinden es teilweise 

auf unkonventionelle Weise schaffen, die lokale Hausarzt-

versorgung aufrechtzuerhalten. Erfolgsfaktor bei allen ge-

lungenen Beispielen ist jedoch immer: es gibt Akteure vor 

Ort, die mitmachen und auch unternehmerisch Verant-

wortung übernehmen. Die Erfahrung zeigt: Ein neu ge-

bautes und hochmodernes MVZ bringt nichts außer hohe 

Investitionskosten, wenn es am Ende leer steht. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontakt  
Sie haben Fragen, Anregungen oder wollen mehr wissen? 

Dies sind die Kontaktdaten der ILE hesselberg I limes: 

Umsetzungsbegleitung der ILE-Region hesselberg I limes 

c/o neuland+ GmbH & Co KG 

Regionalbüro Hohenlohe Franken  

Hornungshof 3, 74575 Schrozberg  

Hannes Bürckmann & Melanie Darger  

Tel. 07936 / 990520 

ile-hesselberg-limes@neulandplus.de 

https://www.region-hesselberg.de/fo-

erderprogramme/ile/hesselberg-limes/  

gefördert durch: 

 
Ländliche Ent-

wicklung 

mailto:ile-hesselberg-limes@neulandplus.de
https://www.region-hesselberg.de/foerderprogramme/ile/hesselberg-limes/
https://www.region-hesselberg.de/foerderprogramme/ile/hesselberg-limes/
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